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ANDRARUPPRECHTER yom 31.10.2016 zu 10349/J (XXV.GP)

Bundesminister

MINISTERIUM
FUR EIN
LEBENSWERTES
OSTERREICH

Frau Prasidentin Zl. LE.4.2.4/0149-RD 3/2016
des Nationalrates

Doris Bures

Parlament

1017 Wien Wien, am 28. Oktober 2016

Gegenstand: Schriftl. parl. Anfr. d. Abg. z. NR Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen vom
22.09.2016, Nr. 10349/J, betreffend Foérdersatze fir das Jahr 2016 gemal § 6
(1) der FRL kommunale Siedlungswasserwirtschaft 2016

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen
und Kollegen vom 22.09.2016, Nr. 10349/J, teile ich Folgendes mit:

Zu Frage 1:

Bei Abwasserentsorgungs- oder Schlammbehandlungsanlagen errechnet sich das Ausmal}
der Forderung gemalR § 6 Abs. 1 der Férderungsrichtlinien fir die kommunale
Siedlungswasserwirtschaft aus einem Basisférderungssatz, der mit einem Aufschlagsfaktor
von maximal 4 multipliziert wird, wobei das Ergebnis nach kaufmannischen Grundsatzen auf
ganze Zahlen zu runden ist. Der Basisférderungssatz betragt 10% der férderbaren
Investitionskosten. Der Aufschlagsfaktor berechnet sich aus der Summe der folgenden beiden
Teilfaktoren:

a) Der einkommensabhangige Teilfaktor errechnet sich als Index der Pro-Kopf-Einkinfte
der Einwohner einer Gemeinde gemal der integrierten Lohn- und Einkommensteuerstatistik
der Statistik Austria bezogen auf das Medianeinkommen aller Personen in Osterreich. Fir die
20 % der Osterreichischen Gemeinden mit den hdchsten Pro-Kopf-Einklnften betragt der
Teilfaktor 1, fur die 10% mit den niedrigsten Pro-Kopf-Einkinften betragt der Teilfaktor 4.
Zwischen dem Wert 1 und 4 werden die Werte linear interpoliert, wobei auf

2 Nachkommastellen nach kaufmannischen Grundséatzen zu runden ist.
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b) Der kostenabhangige Teilfaktor errechnet sich als Verhaltnis aller einer Gemeinde oder
einem Gemeindegebiet zuordenbaren und seit 1993 nach UFG geférderten Investitionskosten
im Bereich Abwasserentsorgung und Schlammbehandlung pro Einwohner (Hauptwohnsitze)
der Gemeinde gemald Statistik Austria. FUr die 20% der dsterreichischen Gemeinden mit den
niedrigsten spezifischen Kosten betragt der Teilfaktor 1, fir die 10% mit den hdchsten
spezifischen Kosten betragt der Teilfaktor 4. Zwischen dem Wert 1 und 4 werden die Werte
linear interpoliert, wobei auf 2 Nachkommastellen nach kaufmannischen Grundsatzen zu

runden ist.

Fir die 20% der 6sterreichischen Gemeinden mit der niedrigsten Summe der beiden obigen
Teilfaktoren betragt der endgultige Aufschlagsfaktor 1, fur die 10% mit der héchsten Summe
betragt der Aufschlagsfaktor 4. Zwischen dem Wert 1 und 4 werden die Werte linear

interpoliert, wobei auf 2 Nachkommastellen nach kaufmannischen Grundsatzen zu runden ist.

Bezogen auf die Gemeinde Frauenstein ergibt sich folgende Berechnung:

Einwohner laut Statistik Austria Stand 01.01.2014: 3.618 Einwohner

Medianeinkommen Gemeinde: 20.043 Euro

Medianeinkommen Osterreich: 19.358 Euro

Einkommensindex daher: 103,54 (78% der Gemeinden haben statistisch geringeres
Einkommen - entspricht Rang 1641 der Gemeinden)

= einkommensabhangige Teilfaktor bei Abwasser: 1,08

Spezifische Kosten der Gemeinde im Abwasser > 1.449,59 Euro (68% der Gemeinden haben
hohere Kosten fur die Abwasserentsorgung — entspricht Rang 1425 der Gemeinden mit
Kosten im Bereich Abwasser)

=> kostenabhangiger Teilfaktor bei Abwasser: 1,23
Im Abwasserbereich ergibt sich nach Addition der beiden Teilfaktoren (1,08+1,23) ein

Summenfaktor von 2,31 und damit der Rang 1812 der Gemeinden. Das bedeutet, dass 86%

der Gemeinden einen hoheren Summenwert der beiden Faktoren aufweisen.
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Der Forderungssatz im Abwasserbereich betragt somit fir die Gemeinde Frauenstein 10%

Basisfoérderung mal dem Faktor 1 - somit 10%.

Zu Frage 2:

Bei Wasserversorgungsanlagen errechnet sich das Ausmaly der Forderung gemaR § 6 Abs. 1
der Forderungsrichtlinien fur die kommunale Siedlungswasserwirtschaft aus einem
Basisférderungssatz, der mit einem Aufschlagsfaktor von maximal 2,5 multipliziert wird, wobei
das Ergebnis nach kaufmannischen Grundsatzen auf ganze Zahlen zu runden ist. Der
Basisforderungssatz betragt 10% der forderbaren Investitionskosten. Der Aufschlagsfaktor
berechnet sich aus der Summe der folgenden beiden Teilfaktoren:

a) Der einkommensabhangige Teilfaktor errechnet sich als Index der Pro-Kopf-Einkinfte
der Einwohner einer Gemeinde gemal der integrierten Lohn- und Einkommensteuerstatistik
der Statistik Austria bezogen auf das Medianeinkommen aller Personen in Osterreich. Fiir die
20% der osterreichischen Gemeinden mit den hoéchsten Pro-Kopf-Einklnften betragt der
Teilfaktor 1, fir die 10% mit den niedrigsten Pro-Kopf-Einkiinften betragt der Teilfaktor 2,5.
Zwischen dem Wert 1 und 2,5 werden die Werte linear interpoliert, wobei auf

2 Nachkommastellen nach kaufmannischen Grundséatzen zu runden ist.

b) Der kostenabhangige Teilfaktor errechnet sich als Verhaltnis aller einer Gemeinde oder
einem Gemeindegebiet zuordenbaren und seit 1993 nach UFG geférderten Investitionskosten
im Bereich Wasserversorgung pro Einwohner (Hauptwohnsitze) der Gemeinde gemaf Statistik
Austria. Fur die 20% der dsterreichischen Gemeinden mit den niedrigsten spezifischen Kosten
betragt der Teilfaktor 1, fur die 10% mit den hochsten spezifischen Kosten betragt der
Teilfaktor 2,5. Zwischen dem Wert 1 und 2,5 werden die Werte linear interpoliert, wobei auf

2 Nachkommastellen nach kaufmannischen Grundséatzen zu runden ist.

Far die 20% der Gsterreichischen Gemeinden mit der niedrigsten Summe der beiden obigen
Teilfaktoren betragt der endgultige Aufschlagsfaktor 1, fur die 10% mit der héchsten Summe
betragt der Aufschlagsfaktor 2,5. Zwischen dem Wert 1 und 2,5 werden die Werte linear

interpoliert, wobei auf 2 Nachkommastellen nach kaufmannischen Grundsatzen zu runden ist.
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Bezogen auf die Gemeinde Frauenstein ergibt sich folgende Berechnung:

Einwohner laut Statistik Austria Stand 01.01.2014: 3.618 Einwohner

Medianeinkommen Gemeinde: 20.043 Euro

Medianeinkommen Osterreich: 19.358 Euro

Einkommensindex daher: 103,54 (78% der Gemeinden haben statistisch geringeres
Einkommen - entspricht Rang 1641 der Gemeinden)

= einkommensabhangiger Teilfaktor Wasser: 1,04

Spezifische Kosten der Gemeinde in der Wasserversorgung > 327,39 Euro (62% der
Gemeinden haben hoéhere Kosten flir die Wasserentsorgung — entspricht Rang 1226 der
Gemeinden mit Kosten fur Wasserversorgung)

= kostenabhangiger Teilfaktor Wasser: 1,18

Im Wasserbereich ergibt sich nach Addition der beiden Teilfaktoren (1,04+1,18) ein
Summenfaktor von 2,22 und damit Rang 1818 der Gemeinden. Das bedeutet, dass 87% der

Gemeinden einen hoheren Summenwert der beiden Faktoren aufweisen.

Der Fordersatz im Wasserbereich betragt somit fur die Gemeinde Frauenstein 10%

Basisforderung mal einem Faktor 1 = somit 10%.

Zu Frage 3:

Bezogen auf die Gemeinde St. Kanzian ergibt sich folgende Berechnung:

Einwohner laut Statistik Austria Stand 01.01.2014: 4.346 Einwohner

Medianeinkommen Gemeinde: 17.421 Euro

Medianeinkommen Osterreich: 19.358 Euro

Einkommensindex daher: 89,99 (16% der Gemeinden haben statistisch geringeres
Einkommen — entspricht Rang 337 der Gemeinden)

= einkommensabhangige Teilfaktor bei Abwasser: 3,58
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Spezifische Kosten der Gemeinde im Abwasser > 5.525,89 Euro (12% der Gemeinden haben
hohere Kosten flir die Abwasserentsorgung — entspricht Rang 246 der Gemeinden mit Kosten
im Bereich Abwasser)

= kostenabhangiger Teilfaktor bei Abwasser: 3,68

Im Abwasserbereich ergibt sich nach Addition der beiden Teilfaktoren (3,58+3,68) ein
Summenfaktor von 7,26 und damit Rang 133 der Gemeinden. Das bedeutet, dass 6% der

Gemeinden einen hoheren Summenwert der beiden Faktoren aufweisen.

Der Forderungssatz im Abwasserbereich betragt somit fur die Gemeinde St. Kanzian 10%

Basisforderung mal dem Faktor 4 > somit 40%.

Zu Frage 4:

Bezogen auf die Gemeinde Hermagor ergibt sich folgende Berechnung:

Einwohner laut Statistik Austria Stand 01.01.2014: 6.952 Einwohner

Medianeinkommen Gemeinde: 17.210 Euro Euro

Medianeinkommen Osterreich: 19.358 Euro

Einkommensindex daher: 88,90 (13% der Gemeinden haben statistisch geringeres
Einkommen - entspricht Rang 273 der Gemeinden)

= einkommensabhangige Teilfaktor bei Wasser: 2,39

Spezifische Kosten der Gemeinde in der Wasserversorgung > 1.026,83 Euro (19% der
Gemeinden haben hohere Kosten fur die Wasserentsorgung — entspricht Rang 370 der
Gemeinden mit Kosten fur Wasserversorgung)

=> kostenabhangiger Teilfaktor Wasser: 1,95
Im Wasserbereich ergibt sich nach Addition der beiden Teilfaktoren (2,39+1,95) ein

Summenfaktor von 4,34 und damit Rang 157 der Gemeinden. Das bedeutet, dass 7% der

Gemeinden einen hoheren Summenwert der beiden Faktoren aufweisen.
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Der Forderungssatz im Wasserbereich betragt somit fir die Gemeinde Hermagor 10%

Basisférderung mal dem Faktor 2,5 - somit 25%.

Zu Frage 5:

Ziel der Foérderung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft ist es gemal § 1 Abs. 2 der
Forderungsrichtlinien fur die kommunale Siedlungswasserwirtschaft auch die notwendigen
Investitionen zu ermdglichen, soweit sie ohne Férderung nicht oder nicht im notwendigen
Umfang durchgefihrt werden kénnen, ohne die Gebuhrenpflichtigen tUber ein zumutbares Maf}

hinaus zu belasten.

Die Splittung der Forderungsintensitat beginstigt somit Gemeinden mit héheren spezifischen
Kosten fur die siedlungswasserwirtschaftlichen Anlagen bzw. Gemeinden mit einem

geringeren Einkommensniveau der Blrger.

Die Berechnung der Forderungssatze erfolgt jahrlich zentral durch die Abwicklungsstelle
gemal § 11 Umweltférderungsgesetz — UFG (BGBI. Nr. 185/1993 idgF) auf Basis der Daten
der Statistik Austria und auf Basis der seit 1993 in der UFG-Férderungsdatenbank erfassten
Investitionskosten der Gemeinden. Die Fordersatze errechnen sich dabei als Vergleich der

Gemeinden zueinander.

Der Bundesminister

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT,
UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT,

Unterzeichner BMLFUW

Datum/Zeit 2016-10-31T07:41:47+01:00

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

BUNDESMINISTERIUM FUR

Serien-Nr. 1721017
AMTSSIGNATUR

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur und des Ausdrucks

Prufinformation finden Sie unter:

http://www.bmlfuw.gv.at/amtssignatur

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ;&'&ﬁ;\&
/& @ o Datum/Zeit-UTC | 2016- 10- 31T07: 45: 29+01: 00

/
| Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

i/

Prufinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parlanent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2016-10-31T07:41:47+0100
	BMLFUW
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2016-10-31T07:45:29+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




